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  Der Bürgermeister 
  

 
B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2009/0836 
 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 
Rat der Gemeinde Swisttal 26.02.2013 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Antrag des Ortsvorstehers des Ortsteils Morenhoven auf Entlassung 

aus dem Ehrenbeamtenverhältnis 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt, Herrn Norbert Sauren auf seinen Antrag vom 15.12.2012 mit Wirkung 
zum 26.02.2013 von seinen Dienstpflichten als Ortsvorsteher zu entbinden und ihn als 
Ehrenbeamten zu entlassen.  
 
 
 
Sachverhalt: 
Auf den beigefügten Antrag wird verwiesen. Herr Sauren wurde vom Rat der Gemeinde 
Swisttal am 27.10.2009 für die Dauer der Wahlzeit des Rates zum Ortsvorsteher gewählt 
und zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. 
Gem. § 183 Abs. 1 Nr.1 Satz 1 Landesbeamtengesetz NRW kann der  Ehrenbeamte 
jederzeit verabschiedet werden. 
Zur Entlassung ist ein Ratsbeschluss erforderlich (§ 74 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 8 
Hauptsatzung der Gemeinde Swisttal). Es ist eine Entlassungsurkunde auszustellen. Darin 
sollte dem Ortsvorsteher für die geleisteten Dienste Dank und Anerkennung ausgesprochen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 


